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Bescheid 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., vertreten durch die Hoffmann & 

Dipl.-Vw. Urlasberger Wirtschaftstreuhand GmbH, vom 6. Februar 2006 gegen den Bescheid 

des Finanzamtes Innsbruck vom 11. Jänner 2006 betreffend Zurückweisung einer Berufung (§ 

273 BAO) gegen die Bescheide betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 Abs. 

4 BAO hinsichtlich der Umsatzsteuer für die Jahre 1997 bis 1999 und Feststellung von 

Einkünften gemäß § 188 BAO für die Jahre 1997 bis 1999 entschieden: 

Die Berufung wird gemäß § 273 Abs. 1 lit. a der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. 

Nr. 1961/194 idgF, als unzulässig zurückgewiesen. 

Begründung 

Nach einer Außenprüfung, umfassend die Jahre 1997 bis 1999, erließ das Finanzamt – nach 

Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 Abs. 4 BAO von Amts wegen – am 5. Oktober 

2005 neue Sachbescheide betreffend Umsatzsteuer und Feststellung von Einkünften gemäß § 

188 BAO für die Jahre 1997 bis 1999. Die gesonderten Bescheidbegründungen (ebenfalls vom 

5. Oktober 2005), die das Finanzamt getrennt für die Wiederaufnahms- und Sachbescheide 

erteilte, wurden der OHG am 11. Oktober 2005 zu Handen der mit Zustellvollmacht 

ausgestatteten steuerlichen Vertreterin zugestellt.  

Am 7. November 2005 stellte die OHG fristgerecht den „Antrag auf Verlängerung der 

Rechtsmittelfrist hinsichtlich der Umsatzsteuerbescheide 1997 bis 1999 sowie der Bescheide 

über die einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften, ebenfalls für die 

Kalenderjahre 1997 bis 1999“. Da die komplizierte Rechtsmaterie eine längere Berufungsfrist 

notwendig mache, werde ersucht, diese um einen Monat (bis zum 7. Dezember 2005) zu 
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erstrecken. Mit Bescheid vom 8. November 2005 wurden der Antrag betreffend „Verlängerung 

der Rechtsmittelfrist hinsichtlich der Umsatzsteuerbescheide sowie der Bescheide über die 

einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften, jeweils für die Jahre 1997 bis 1999“ 

vom Finanzamt „teilweise abgewiesen“ und die Rechtsmittelfrist lediglich bis zum 18. 

November 2005 verlängert. Die Zustellung dieses Bescheides erfolgte am 15. November 2005.  

Am 15. November 2005 erhob die OHG gegen den am 8. November 2005 ausgefertigten 

Bescheid betreffend Verlängerung der Rechtsmittelfrist fristgerecht Berufung. Da das 

Fristverlängerungsansuchen völlig unbegründet abgewiesen worden sei und 

Rechtsentwicklungen am Finanzamt vorbeigegangen seien, ohne von diesem bemerkt zu 

werden, werde nochmals der Antrag gestellt, die Rechtsmittelfrist bis zum 7. Dezember 2005 

zu verlängern. Außerdem sei die gewährte Frist jedenfalls zu kurz bemessen, weil § 134 BAO 

das Setzen einer Nachfrist von einer Woche vorsehe.  

Ungeachtet der Tatsache, dass gegen nur das Verfahren betreffende Verfügungen ein 

abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig ist (vgl. § 244 iVm § 110 Abs. 3 BAO), erließ das 

Finanzamt am 18. November 2005 eine Berufungsvorentscheidung, mit der der Berufung vom 

15. November 2005 gegen den Bescheid betreffend Verlängerung der Rechtsmittelfrist 

stattgegeben wurde. Die „Frist zur Einbringung der Berufung gegen die 

Umsatzsteuerbescheide und die Bescheide über die einheitliche und gesonderte Feststellung 

von Einkünften, jeweils für die Jahre 1997 bis 1999“ wurde letztmalig bis 7. Dezember 2005 

verlängert.  

Losgelöst vom Rechtsmittelverfahren betreffend die Verlängerung der Rechtsmittelfrist erhob 

die OHG bereits am 18. November 2005 Berufung gegen die Bescheide betreffend 

Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich der Umsatzsteuer und Feststellung von 

Einkünften gemäß § 188 BAO für die Jahre 1997 bis 1999 sowie gegen die Sachbescheide 

betreffend Umsatzsteuer und Feststellung von Einkünften gemäß § 188 BAO für die Jahre 

1997 bis 1999, alle mit Ausfertigungsdatum 5. Oktober 2005. Eine ausführliche Begründung 

zu dieser Berufung werde nachgereicht. 

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2005 reichte die OHG eine „Ergänzung zur Berufung vom 18. 

November 2005 betreffend die Wiederaufnahme des Verfahrens für die Umsatzsteuer 1997 

bis 1999 sowie die einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften gemäß § 188 BAO 

für die Kalenderjahre 1997 bis 1999“ ein. Ergänzend wurde klargestellt, dass sich die 

Berufung gegen die Wiederaufnahme des Verfahrens und – „sollte dieser Berufung nicht 

stattgegeben werden“ – gegen die Sachbescheide selbst richte.  

Am 11. Jänner 2006 erließ das Finanzamt einen an die „OHG“ gerichteten 

Zurückweisungsbescheid, mit dem die Berufung vom „7. Dezember 2005“ gegen die 
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Bescheide „über die Wiederaufnahme des Verfahrens für die Umsatzsteuer 1997 bis 1999 

sowie die einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften gemäß § 188 BAO für die 

Jahre 1997 bis 1999“ gemäß § 273 Abs. 1 BAO als verspätet zurückgewiesen wurde. Die 

Berufungsfrist sei bereits am 11. November 2005 abgelaufen. Der Antrag vom 7. November 

2005 auf Verlängerung der Rechtsmittelfrist habe sich ausdrücklich nur auf die 

Umsatzsteuerbescheide und die Bescheide über die einheitliche und gesonderte Feststellung 

von Einkünften (Sachbescheide), jeweils für die Kalenderjahre 1997 bis 1999, bezogen. 

Hinsichtlich der Wiederaufnahmsbescheide sei kein Antrag auf Verlängerung der 

Rechtsmittelfrist gestellt worden, weshalb die Rechtsmittelfrist diesbezüglich bereits am 11. 

November 2005 geendet habe.  

Am 6. Februar 2006 erhob die „OHG“ fristgerecht Berufung gegen den 

Zurückweisungsbescheid vom 11. Jänner 2006. Es wurde ersucht, den Antrag vom 7. 

November 2005 auf Verlängerung der Rechtsmittelfrist sowohl hinsichtlich der 

Wiederaufnahme des Verfahrens, als auch hinsichtlich der Sachbescheide selbst zu 

akzeptieren. Eine rein auf die Sachbescheide bezogene Interpretation lasse der 

Fristverlängerungsantrag vom 7. November 2005 nicht zu. Es seien in diesem Antrag explizit 

die Bescheide vom 5. Oktober 2005 ohne jegliche Einschränkung angeführt worden. Es stelle 

sich daher mehr als „Spitzfindigkeit“ heraus, wenn nunmehr die Rechtsmittelfristverlängerung 

nur gegen die Sachbescheide, nicht jedoch gegen die Bescheide über die Wiederaufnahme 

des Verfahrens gewertet werde. Da primär dem Prinzip der Rechtsrichtigkeit gefolgt werden 

soll, könne diese Interpretation des Finanzamtes nicht den Grundprinzipien der ständigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes entsprechen.  

Die Berufung vom 6. Februar 2006 wurde ohne Erlassung einer Berufungsvorentscheidung 

unmittelbar der Abgabenbehörde zweiter Instanz zur Entscheidung vorgelegt. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Die OHG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 1. August 1993 gegründet und am 7. September 

1993 unter der FN X im Firmenbuch des Landesgerichtes I eingetragen. Persönlich haftende 

Gesellschafter waren die beiden (damaligen) Ehegatten G und MS. Mit Abtretungsvertrag vom 

22. November 2005 trat GS seinen gesamten OHG-Geschäftsanteil an der OHG mit Wirkung 

vom 30. September 2005 an MS ab, die den Geschäftsanteil „im Wege der Akkreszenz nach § 

142 HGB unter Ausschluss der Liquidation mit allen Aktiven und Passiven und unter 

Fortführung als protokolliertes Einzelunternehmen, SM, AV“ in ihr Eigentum übernahm. Die 

OHG wurde in Folge der Abtretung des Geschäftsanteiles an MS aufgelöst, die Auflösung 

wurde am 10. Jänner 2006 im Firmenbuch des Landesgerichtes I eingetragen.  
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Die mit Abtretungsvertrag vom 22. November 2005 erfolgte Übernahme des Geschäftsanteiles 

gemäß § 142 HGB durch MS stellt eine Form der Gesamtrechtsnachfolge dar (vgl. Ritz, 

Bundesabgabenordnung, Kommentar, 3. Auflage, § 19 Tz 1; vgl. auch VwGH 18.11.1993, 

92/16/0109; VwGH 19.1.1994, 93/16/0139; VwGH 21.12.2000, 2000/16/0563). Bei der 

Gesamtrechtsnachfolge gehen die sich aus Abgabenvorschriften ergebenden Rechte und 

Pflichten des Rechtsvorgängers gemäß § 19 Abs. 1 BAO auf den Rechtsnachfolger über. Für 

den Umfang der Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers gelten die Bestimmungen des 

bürgerlichen Rechtes. Eine Geschäftsübernahme gemäß § 142 HGB bewirkt die 

Vollbeendigung der Personengesellschaft, deren Geschäft durch den übernehmenden 

Gesellschafter ohne Liquidation fortgeführt wird (vgl. etwa VwGH 19.1.1994, 93/16/0139; 

VwGH 30.1.2003, 2002/15/0191; VwGH 24.9.2003, 2003/13/0092; VwGH 13.4.2005, 

2005/13/0004, 0005, 0008, 0009). 

Gemäß § 93 Abs. 2 BAO ist jeder Bescheid ausdrücklich als solcher zu bezeichnen, er hat den 

Spruch zu enthalten und in diesem die Person (Personenvereinigung, Personengemeinschaft) 

zu nennen, an die er ergeht. Bescheide betreffend die einheitliche und gesonderte 

Feststellung von Einkünften gemäß § 188 BAO haben nach § 191 Abs. 1 lit. c leg.cit. an die 

Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, deren 

Gesellschaftern (Mitgliedern) gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen sind, zu ergehen. Ist 

eine Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit in dem 

Zeitpunkt, in dem der Feststellungsbescheid ergehen soll, bereits beendigt, so hat der 

Bescheid gemäß § 191 Abs. 2 BAO an diejenigen zu ergehen, denen in den Fällen des Abs. 1 

lit. c leg.cit. gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen sind.  

Gemäß § 273 Abs. 1 lit. a BAO hat die Abgabenbehörde eine Berufung durch Bescheid 

zurückzuweisen, wenn die Berufung nicht zulässig ist. Liegen die Voraussetzungen für eine 

Zurückweisung vor, so ist diese Erledigungsart zwingend. Für ein Ermessen der 

Abgabenbehörde bleibt diesfalls kein Raum (vgl. Stoll, BAO-Kommentar, 2678).  

Die Auflösung der OHG aufgrund der bei MS erfolgten Übernahme (Anwachsung) des 

Geschäftsanteiles gemäß § 142 HGB wurde am 10. Jänner 2006 in das Firmenbuch 

eingetragen. Der vom Finanzamt danach erlassene angefochtene Zurückweisungsbescheid 

vom 11. Jänner 2006 erging ungeachtet der abgabenrechtlichen und zivilrechtlichen 

Gesamtrechtsnachfolge an die „OHG“. Im Hinblick auf den materiellen Bescheidadressaten, 

dh. jener Personen, die dem Inhalt des Bescheides nach angesprochen waren, wurde damit 

unzweifelhaft die seit dem 10. Jänner 2006 aufgelöste und infolge Gesamtrechtsnachfolge 

nicht mehr existierende „OHG“ angesprochen. Der angefochtene Bescheid ging somit ins 

Leere (vgl. Stoll, BAO-Kommentar, 1015). Ist sohin der angefochtene Bescheid nicht wirksam 
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erlassen worden, so musste die gegen diesen Bescheid eingebrachte Berufung als unzulässig 

zurückgewiesen werden.  

Innsbruck, am 8. Jänner 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


